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neten bzw. den bilanzierenden Organen auf 
der Grundlage dieser bestätigten Norma
tive nachzuweisen. Die Verteidigung und 
Bestätigung der technisch-ökonomisch be
gründeten Normative des Materialver
brauchs und der staatlichen Normative der 
Vorratswirtschaft erfolgen entsprechend 
den Rechtsvorschriften.

(4) Für den industriellen Verbrauch von 
Edelmetallen und Erzeugnissen aus Edel
metallen sind Normen und Kennziffern 
der ökonomischen Materialverwendung 
und der Vorratswirtschaft zu erarbeiten 
und durch die Leiter der den verarbeiten
den Betrieben übergeordneten Organe zu 
bestätigen.

§3
Einfuhr und Ausfuhr

(1) Die Ein- oder Ausfuhr von Edel
metallen, Edelsteinen und Perlen sowie 
Erzeugnissen hieraus erfolgt im Rahmen 
des Volkswirtschaftsplanes durch die dazu 
berechtigten Außenhandelsbetriebe.

(2) Die Ein- oder Ausfuhr von Edel
metallen, Edelsteinen und Perlen sowie Er
zeugnissen hieraus durch Bürger sowie in 
anderen Fällen, die nicht durch Abs. 1 er
faßt sind, bedarf der vorherigen Genehmi
gung des Ministers der Finanzen. Der Mi
nister der Finanzen kann die Genehmi
gungsbefugnis übertragen.

(3) Ausgenommen von der Genehmi
gungspflicht ist die Einfuhr von Erzeug
nissen aus Edelmetallen, Edelsteinen und 
Perlen durch Bürger für den persönlichen 
Bedarf im Rahmen der zollrechtlichen 
Vorschriften.

§4
Verwaltung der Edelmetallbestände

(1) Die Staatsbank der Deutschen Demo
kratischen Republik verwaltet die zur 
Realisierung der Volkswirtschaftspläne er
forderlichen Edelmetallbestände.

(2) Die Bildung und Verwendung der 
Edelmetallbestände erfolgen im Rahmen 
der Volkswirtschaftspläne.

§5
Bereitstellung von Edelmetallen, 

Edelsteinen und Perlen 1

(1) Die Bereitstellung von Edelmetallen 
an die Kombinate und Betriebe sowie die 
anderen Be- und Verarbeiter erfolgt im

Rahmen der dafür bestätigten Bilanz
anteile. Die Bilanzanteile sind zweckge
bunden zu verwenden. Die für den vorge
sehenen Zweck nicht benötigten Bilanz
anteile bzw. Edelmetalle sind zurückzu
geben.

(2) Die Minister und die Leiter der an
deren Staatsorgane, staatlichen Einrichtun
gen, wirtschaftsleitenden Organe, Kombi
nate und Betriebe sind für die Gewähr
leistung der Sicherheit und Ordnung beim 
Umgang mit Edelmetallen und Erzeugnis
sen aus Edelmetallen und für die Kontrolle 
hierüber in ihrem Aufgabenbereich ver
antwortlich.

(3) Die Minister und die Leiter der an
deren Staatsorgane, staatlichen Einrichtun
gen, wirtschaftsleitenden Organe, Kombi
nate und Betriebe haben in ihrem Verant
wortungsbereich die Notwendigkeit des 
Einsatzes sowie die Möglichkeit der Sub
stitution von Edelmetallen und Erzeugnis
sen aus Edelmetallen, die Anwendung 
von technisch-ökonomisch begründeten 
Normen und Kennziffern der ökonomi
schen Materialverwendung und der Vor
ratswirtschaft sowie die Möglichkeit der 
Rückgewinnung von Edelmetallen ständig 
zu überprüfen.

(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten sinngemäß 
für Edelsteine und Perlen.

(5) Über Lieferungen von Edelmetallen, 
Edelsteinen und Perlen sowie Erzeugnissen 
hieraus sind Wirtschaftsverträge nach den 
geltenden Rechtsvorschriften abzuschließen. 
Das gleiche gilt für Leistungen, wenn sie 
die Umarbeitung oder andere Veränderun
gen von Edelmetallen, Edelsteinen und 
Perlen sowie Erzeugnissen hieraus zum 
Gegenstand haben.

(6) Die Abrechnung der bereitgestellten 
Edelmetalle erfolgt nach den dafür erlasse
nen Rechtsvorschriften.

§6
Rückgewinnungspflicht für Edelmetalle

(1) Die Be- und Verarbeiter sowie Ver
wender von Edelmetallen sind verpflichtet, 
edelmetallhaltige Abfälle und Rückstände 
sowie nicht mehr benötigte Gegenstände 
aus Edelmetallen der Rückgewinnung zu
zuführen.

(2) Die Rückgewinnung erfolgt durch 
dazu berechtigte Betriebe und Einrichtun
gen.


